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Betreff 

Alle Vereinsmitglieder des TUfast e.V. 

Garching, den 25.09.2025

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2025

Liebe Mitglieder, 

im Namen des TUfast e.V. möchten wir Euch herzlich zur diesjährigen 
Hauptversammlung einladen.   

Termin:  
Ort: 

Beginn:  

Freitag, 10.10.2025
Der Pschorr
Viktualienmarkt 15, 80331 München
 18:15 Uhr, Einlass ab 18:00

 
Die Tagesordnung wird rechtzeitig vor der Veranstaltung bekanntgegeben. Anträge 
können mit einer kurzen Begründung bis spätestens 25.09.2025 per E-Mail an 
jhv@tufast.de eingereicht werden.
 
Für die Planung bitten wir um eine Rückmeldung bis 03.10.2025 über folgenden Link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf44u8HYWiIOP5FIZ4WX5b0uPBR83Ii-
Uf1JZKSpBuAIk3_Kg/viewform?usp=preview
 
Bitte beachten: Eine Teilnahme ist nur mit gültigem, bereits überwiesenem 
Mitgliedsbeitrag möglich.
 
Wir freuen uns auf ein schönes Treffen und Hoffen, viele bekannte Gesichter 
wiederzusehen! 
 
Liebe Grüße
Euer Vorstand



Tagesordnung der Jahreshauptversammlung am 10.10.2025 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Vorstellung der Tagesordnung
3. Bericht zur Projekt xb025
4. Bericht zur Projekt lux025 und Planung zur Projekt lux027
5. Bericht zur Projekt mte025
6. Bericht und Planung zu Projekt xb026
7. Bericht zur Projekt Alumni Cup
8. Bericht des Schatzmeisters und Revisors
9. Aktueller Mitgliederstand
10. Entlastung des Vorstands
11. Neuwahlen des Vorstands (Stellvertretender Vorsitzender und 

Schriftführer)
12. Neuwahl des Revisors




